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RUMÄNIEN: Gesetzesänderung im Gesellschaftsrecht Nr. 31/1990 eingeführt durch 
die Dringlichkeitsverordnung Nr. 54/2010 in Bezug auf Verminderung der 
Steuerhinterziehung 
 
Die jüngsten Änderungen in der Gesetzgebung haben als Hauptziel die Vermeidung und 

Verminderung von Steuerhinterziehung. Die wichtigsten Änderungen betreffen besonders 

die Formalitäten beim Handelsregister und können wie folgt zusammengefasst werden:  

 

1. Der öffentliche Notar darf ohne die Namensreservierung und ggf. die Erklärung 

des Gesellschafters, dass er nur in einer einzigen Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung  Einzelgesellschafter ist, keine Legalisierung des Gesellschaftsvertrags 

durchführen oder das Datum dieses beglaubigen. Gleiches gilt ua für die 

Rechtsform der Kommanditgesellschaft.  

Diese Formerfordernisse waren in der Vergangenheit nur bei der Registrierung der 

Dokumente beim Handelsregister erforderlich.  

 

2. Bei der Registrierung der Gesellschaft oder Änderung des Gesellschaftssitzes, 

muss der Antragssteller beim Handelsregister folgende Unterlagen vorlegen: 

 

 den Vertrag für die Räumlichkeiten, der bei den zuständigen 

Steuerbehörden (ANAF), registriert wurde. Dieses Gesetz gilt gemäß der 

Interpretation des rechtlichen Texts für alle Vertragsarten (also auch 

unentgeltlicher Benutzungsvertrag „comodat“);  

 ein von den Steuerbehörden ausgestelltes Zeugnis, wenn mehrere Verträge 

für dieselben Räumlichkeiten registriert wurden (Registrierung einer neuen 

Gesellschaftsanschrift); 

 eine beglaubigte Eidesstättige Erklärung, die bezeugt, dass die Regeln 

bezüglich des Gesellschaftssitzes beachtet wurden. 

 

Diese Formerfordernisse waren unter der bisherigen  Rechtslage nicht vorgesehen. 
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3.  Bei Übertragung von Gesellschaftsanteilen wird das Verfahren geteilt. Erst 

wird die Entscheidung des Gesellschafters bezüglich der Übertragung durch das 

Handelsregister veröffentlicht, dann wird eine 30-tägige Frist für den Einspruch 

Dritter gewährt. Die Entscheidung wird auch den Steuerbehörden mitgeteilt, welche 

sich der Übertragung widersetzen können, sollte der Antragssteller (das 

Unternehmen) Steuerschulden haben. 

 

Alle oben beschriebenen Förmlichkeiten sind für den beim Handelsregister 

Antragsstellenden verbindlich. 

 

Dringlichkeitsverordnung Nr.  54/2010, veröffentlicht im rumänischen Amtsblatt (Monitorul 

Oficial) Nr. 421/23.06.2010 trat am Tag der Veröffentlichung, den. 23.06.2010, in Kraft. 
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